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RS OGH 1995/9/22 Ds31/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1995

Norm

NO §37

Rechtssatz

Ein Irrtum über Inhalt und Grenzen der Verschwiegenheitsp1icht nach § 37 NO ist verwerfbar und muß demnach

unbeachtlich bleiben, weil von einem Notariatskanditaten mit Fug erwartet werden kann, seine Berufsp1ichten und

damit auch die Pflichten aus § 37 NO zu kennen und sich darnach zu verhalten.
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